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Grundsätze des Frankfur-
ter Modells der W-Besol-
dung 
 
Genehmigt gemäß Beschluss des 
Präsidiums vom 22.01.2019, des 
Senats vom 12.12.2018 und des 
Hochschulrats vom 06.12.2018 
 
A. Vorbemerkung 
 
Hochschulen können leistungsbezo-
gene Anteile der W-Besoldung indivi-
duell ausgestalten. Das Hessische 
Hochschulgesetz ermöglicht es, 
Grundsätze für die Kriterien der Ge-
währung von Leistungsbezügen der 
Professorinnen und Professoren für 
besondere Leistungen in Forschung 
und Lehre zu beschließen.  
 
 

B. Grundsätze 
 
Basierend auf dem Senatsbeschluss 
zum Frankfurter Modell der W-Besol-
dung vom 15. Juli 2009 gelten fol-
gende Grundsätze: 
 
- Die Goethe-Universität bekennt 

sich zum Leistungsprinzip, das auch 
in der Besoldung ihrer Beschäftig-
ten Niederschlag finden soll.  

- Ziel des Frankfurter Modells der W-
Besoldung ist es, die Erbringung 
hervorragender Leistungen in For-
schung und Lehre besonders zu 
würdigen. Dazu wird eine über-
schaubare Zahl an Leistungspara-
metern definiert, die mit den Zielen 
der Goethe-Universität in Einklang 
stehen. Ergänzend können sonstige 
Aktivitäten angegeben werden. 

- Das im Rahmen des Frankfurter 
Modells der W-Besoldung durchge-
führte Evaluationsverfahren basiert 
auf einem Selbstbericht der Profes-
sorinnen und Professoren, die ihre 

Leistungen IT-gestützt in struktu-
rierter Form erfassen. Vorhandene 
qualitätsgesicherte Daten werden 
bereitgestellt. 

- Ein professoral besetztes Gremium 
aus Elder Statespersons (ES-Gre-
mium), die nicht mehr aktiv im 
Universitätsdienst sind und aus vier 
Fächerclustern stammen, wertet die 
Selbstberichte unter Berücksichti-
gung fächerspezifischer Besonder-
heiten aus und unterbreitet Vor-
schläge für die Zuordnung der Pro-
fessorinnen und Professoren zu drei 
Leistungskategorien: herausragend, 
erfolgreich, nicht erfolgreich. 
Die vier Fächercluster setzen sich 
wie folgt zusammen: 
 
Fächercluster I 
FB02 Wirtschaftswissenschaften 
FB03 Gesellschaftswissenschaften 
FB05 Psychologie und Sportwissen-

schaften 
 
Fächercluster II 
FB01 Rechtswissenschaft 
FB04 Erziehungswissenschaften 
FB06 Evangelische Theologie 
FB07 Katholische Theologie 
FB08 Philosophie und Geschichts-

wissenschaften 
FB09 Sprach- und Kulturwissen-

schaften 
FB10 Neuere Philologien 
 
Fächercluster III 
FB11 Geowissenschaften/ 

Geographie 
FB12 Informatik und Mathematik 
FB13 Physik 
 
Fächercluster IV 
FB14 Biochemie, Chemie und  

Pharmazie 
FB15 Biowissenschaften 
FB16 Medizin 
 
 
 

- Das Präsidium beschließt über die 
erhöhten besonderen Leistungsbe-
züge für herausragende Leistungen, 
die in der Regel 5 bis 10 % der Pro-
fessorinnen und Professoren ge-
währt werden. Alle anderen erfolg-
reichen Professorinnen und Profes-
soren erhalten besondere Leistungs-
bezüge für erfolgreiche Leistungen. 
Ohne positive Evaluation (nicht 
mindestens erfolgreiche For-
schungs- und Lehrleistung) können 
besondere Leistungsbezüge nicht 
gewährt werden. 

- Die besonderen Leistungsbezüge 
nach der Overheadrichtlinie sowie 
sonstige Leistungsbezüge bleiben 
von dieser Regelung unberührt. 

 
 

C. Verfahren 
 
1. Gehaltsverhandlung 
In Berufungs- und Bleibeverhandlun-
gen werden individuelle Gehaltsbe-
standteile vereinbart. Der größte Teil 
des Gehalts wird evaluationsunab-
hängig und dauerhaft gewährt. So-
weit möglich, soll ein Anteil von min-
destens 10 % des Grundgehalts befris-
tet, in Abhängigkeit vom Ergebnis der 
W-Evaluation (besonderer Leistungs-
bezug für erfolgreiche Leistungen) ge-
währt werden. Dieser besondere Leis-
tungsbezug wird jeweils nach positi-
ver Evaluation, wiederum befristet bis 
zum Abschluss der nächsten Evalua-
tion, erneut gewährt (siehe 2.). 
 
2. Evaluation 
Die Evaluation auf Basis von Selbst-
berichten wird für alle unbefristet be-
schäftigten ordentlichen Professorin-
nen und Professoren der Besoldungs-
gruppen W2 und W3 verpflichtend 
durchgeführt, die evaluationsabhän-
gige besondere Leistungsbezüge er-
halten und die seit mindestens drei 
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Jahren beschäftigt sind. Für neuberu-
fene Professorinnen und Professoren, 
die nach dem Beginn des Berichtszeit-
raums eingestellt wurden, und für be-
fristet beschäftigte Professorinnen 
oder Professoren ist eine freiwillige 
Erfassung von Selbstberichtsdaten 
möglich.  
Die Evaluation erfolgt grundsätzlich 
alle drei Jahre und der Berichtszeit-
raum umfasst jeweils drei Kalender-
jahre. Die Professorinnen und Profes-
soren sind für eine korrekte und un-
verfälschte Darstellung der eigenen 
Leistungen verantwortlich. 
Der Selbstbericht soll Aussagen insbe-
sondere zu folgenden Punkten ent-
halten: 
 
Forschung  
- bis zu 6 Top-Publikationen 
- bis zu 6 Spitzeneinwerbungen 

(Drittmittelausgaben) 
 
Lehre  
- Mindestangabe von 3 Lehrevaluati-

onen sowie deren Ergebnisse 
- Anzahl der Abschlussarbeiten 
- Durchführung von grundlegenden 

Pflichtveranstaltungen 
- Besonderes Engagement für Stu-

dierende 
 

Sonstige Aktivitäten (optional, 
bis zu 6) 
Angaben unter „Sonstige Aktivitä-
ten“, für die bereits anderweitig 
(Funktions-)Leistungsbezüge oder 
Kompensationen (z. B. Deputatsre-
duktionen) vorgesehen sind (z. B. Tä-
tigkeit als Dekanin oder Dekan, 
Sprecherfunktion etc.), können als 
Beleg einer zusätzlichen Arbeitsbelas-
tung angegeben werden. Eine solche 
Tätigkeit an sich stellt jedoch kein Ar-
gument für zusätzliche, besondere 
Leistungsbezüge dar und kann grund-
sätzlich fehlende Leistungen in For-
schung und Lehre nicht ausgleichen. 
Die Begutachtung der Selbstberichte 
erfolgt durch das unabhängige ES-
Gremium aus den vier Fächerclus-
tern. Zu diesem Zweck der Begutach-
tung werden personenbezogene Da-
ten der Professorinnen und Professo-
ren (bspw. Name, Besoldungsgruppe) 
an das ES-Gremium weitergegeben. 
Auf der Grundlage des Abschlussbe-
richts des ES-Gremiums trifft das Prä-
sidium die Entscheidung über das Er-
gebnis der Evaluation.  
 
 
 

3. Vergabe der evaluationsabhängi-
gen Leistungsbezüge 

Das Modell sieht drei mögliche Evalu-
ationsergebnisse (Kategorien) vor: 
 
- herausragende Evaluation 
- erfolgreiche Evaluation  
- keine erfolgreiche Evaluation 

 
Die herausragend evaluierten Profes-
sorinnen und Professoren erhalten 
befristet bis zum Abschluss der nächs-
ten Evaluation erhöhte besondere 
Leistungsbezüge für herausragende 
Leistungen.  
Bei erfolgreicher Evaluation werden 
zuvor gewährte besondere Leistungs-
bezüge befristet bis zur nächsten Eva-
luation weitergewährt.  
Wird keine erfolgreiche oder heraus-
ragende Leistung in Forschung oder 
Lehre im Rahmen der Evaluation 
identifiziert, werden keine besonde-
ren Leistungsbezüge gewährt. 
Die Vergabe der Leistungsbezüge 
richtet sich nach den für die Goethe-
Universität geltenden rechtlichen Re-
gelungen (insbesondere Hessisches 
Besoldungsgesetz sowie Hessische 
Hochschul-Leistungsbezügeverord-
nung). 
Die Grundsätze treten mit der Veröf-
fentlichung im UniReport in Kraft. 
 
 
Frankfurt am Main,  
01. Februar 2019 
 
 
 
Prof. Dr. Birgitta Wolff 
Präsidentin 
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